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1 Vereine

1.1 Versichert ist

im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Bestimmungen die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Verein, insbesondere aus
den gewöhnlichen satzungsgemäßen oder sonst sich aus dem Vereinszweck
ergebenden Veranstaltungen (z.B. Mitgliederversammlungen,
Vereinsfestlichkeiten, interne und offene Wettbewerbe).

1.2 Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

1.2.1 der Mitglieder des Vorstandes und der von ihnen beauftragten
Vereinsmitglieder in dieser Eigenschaft;

1.2.2 sämtlicher übrigen Mitglieder aus der Betätigung im Interesse und für
die Zwecke des versicherten Vereins bei Vereinsveranstaltungen;

1.2.3 aller übrigen Angestellten und Arbeiter für Schäden, die sie in
Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es
sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß der
Reichsversicherungsordnung handelt.

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben
Dienststelle zugefügt werden.

1.3 Nicht versichert ist

sofern nicht ausdrücklich eine gegenteilige Vereinbarung getroffen ist, die
Haftpflicht

1.3.1 aus anderem als dem nach Ziff. 3.1 eingeschlossenen Haus- und
Grundbesitz;



1.3.2 aus Veranstaltungen, die über den Rahmen gewöhnlicher
Vereinsveranstaltungen hinausgehen (z.B. Gau- und Bundesfeste, Ausstellungen,
Schützenfeste, Umzüge);

1.3.3 aus der Veranstaltung von Skikursen, Skiausflügen und
Skiführungstouren, Abfahrts-, Tor- und Sprungläufen, aus Renn- und
motorsportlichen Veranstaltungen, aus Luftfahrtveranstaltungen;

1.3.4 aus Tribünenbau;

1.3.5 aus der Unterhaltung von Eis- und Rodelbahnen sowie von Sportanlagen,
die in nicht nur unerheblichem Umfang von Nichtmitgliedern gegen Entgelt
benutzt werden können (z.B. Tennisplätzen, Squashanlagen, Reithallen);

1.3.6 als Tierhalter;

1.3.7 aus Betrieben aller Art (z.B. Gaststättenbetrieb im Vereinskasino in
eigener Regie, Badeanstalten);

1.3.8 aus der Ausübung des Berufs von Vereinsmitgliedern, auch wenn diese im
Auftrag oder Interesse des Vereins erfolgte.

2 Kirchengemeinden

2.1 Versichert ist

im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Bestimmungen die
gesetzliche Haftpflicht der Versicherungsnehmerin aus der Wahrnehmung
kirchlicher Angelegenheiten, der Seelsorge, der Kirchengemeindeverwaltung und
der Gemeindepflege sowie aus der Ausrichtung und Durchführung
gemeindeüblicher, kirchlicher, kultureller oder sozialer Veranstaltungen für
die Gemeindemitglieder einschließlich Ausflügen, Exkursionen und Festen.

2.2 Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

2.2.1 der verfassungsmäßig berufenen oder gesetzlichen Vertreter der
Versicherungsnehmerin (z.B. Seelsorger, Mitglieder des Kirchenvorstands) in
dieser Eigenschaft;

2.2.2 sämtlicher übrigen Beamten, Angestellten und Arbeiter für Schäden, die
sie in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es
sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß der
Reichsversicherungsordnung handelt.

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben
Dienststelle zugefügt werden.

2.3 Nicht versichert ist

sofern nicht ausdrücklich eine gegenteilige Vereinbarung getroffen ist, die
Haftpflicht

2.3.1 aus anderem als dem nach Ziff. 3.1 eingeschlossenen Haus- und
Grundbesitz;



2.3.2 für Herbergen, Gemeinde- und Vereinshäuser, in denen fremde Personen
beherbergt oder verpflegt werden;

2.3.3 für Wohltätigkeitseinrichtungen (Krankenhäuser, Sanatorien, Heime,
Schulen, Kindergärten und -krippen, Waisenhäuser usw.);

2.3.4 für Wallfahrtskirchen;

2.3.5 für industrielle oder gewerbliche Betriebe;

2.3.6 aus der Ausrichtung und Durchführung von überregionalen, d.h. über den
Bereich der Gemeinde hinausgehenden Veranstaltungen;

2.3.7 aus der Haltung oder Verwendung von Tieren.

3 Mitversichert ist

auch die gesetzliche Haftpflicht

3.1 als Eigentümer, Mieter, Pächter, Nutznießer von Grundstücken (nicht
jedoch Luftlandeplätzen), Gebäuden und Räumlichkeiten, soweit sie
ausschließlich den Vereins- bzw. Gemeindezwecken dienen oder als
Dienstwohnung der Seelsorger, Direktoren oder sonstigen Beamten, Angestellten
und Arbeiter der Kirchengemeinde dienen.

Dabei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

3.1.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten
(Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) auf den
Grundstücken bis zu einer Bausumme von 30.000 DM je Bauvorhaben. Wird dieser
Betrag überschritten, so entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die
Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (§ 2 AHB);

3.1.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer dieser Grundstücke aus §
836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

3.1.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und
sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die
gegen sie aus Anlaß der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben werden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es
sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß der
Reichsversicherungsordnung handelt.

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben
Dienststelle zugefügt werden;

3.1.4 der Zwangs- oder Konkursverwalter in dieser Eigenschaft (§ 7 AHB);

3.2 aus Sicherheitseinrichtungen (z.B. Feuerschutz).

4 Risikobegrenzungen

4.1 Von der Versicherung ausgenommen und besonders zu versichern ist,

was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach
Besonderen Bedingungen oder Risikobeschreibungen mitversichert ist,
insbesondere die Haftpflicht



4.1.1 aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Verein bzw. der
versicherten
Gemeinde eigen, noch sonst dem versicherten Risiko zuzurechnen sind;

4.1.2 aus der Abgabe von Wärme, Strom, Gas und Wasser;

4.1.3 aus Veranstalten und Abbrennen von Feuerwerken;

4.1.4 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen, auch Ski- und Schleppliften;

4.1.5 aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse.

4.2 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeuge

4.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder
Kraftfahrzeuganhängers verursachen.

4.2.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder
für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch
genommen werden.

4.2.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.

4.2.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 4.2.1 und 4.2.2 genannten Personen an
einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder
Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb
gesetzt wird.

4.3 Luftfahrzeuge

4.3.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeugs verursachen oder
für die sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeugs in Anspruch genommen
werden.

4.3.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.

4.3.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

a. der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von
Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich
für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in Luftfahrzeuge bestimmt
waren,

b. Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur,
Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen,

und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen,
der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luftfahrzeuge.



5 Außerdem gilt für

5.1 Brand- und Explosionsschäden

Bei Schäden infolge vorschriftswidrigen Umgangs mit brennbaren oder
explosiblen Stoffen ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung
frei.

5.2 Reit- und Fahrvereine

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Vereins auch aus der
Durchführung von Reit- und Fahrveranstaltungen, Rennen, Turnieren,
Wettreiten, Schlepp- und Schnitzeljagden und der dazu erforderlichen Übungen.

Mitversichert ist hierbei die persönliche gesetzliche Haftpflicht der
Mitglieder aus ihrer Beteiligung an solchen vom Verein angeordneten
Veranstaltungen und Übungen, auch soweit sie dabei als Tierhalter in Anspruch
genommen werden können.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen den Verein oder die
mitversicherten Personen aus Unfällen der Reiter und aus Schäden an den
Pferden (einschließlich Zaum- und Sattelzeug), die an diesen Veranstaltungen
und Übungen teilnehmen.

5.3 Gebirgs- und Verschönerungsvereine

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Vereins aus der
Unterhaltung von Wegen, Aussichtstürmen u. dgl.

6 Bei Mitversicherung der nachstehend aufgeführten Risiken gilt für

6.1 Halten oder Führen von nicht zulassungs- und nicht
versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen

(Kfz mit nicht mehr als 6 km/h; selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht
mehr als 20 km/h; Kfz und Anhänger, die nur auf nicht öffentlichen Wegen und
Plätzen verkehren).

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in § 1 Ziff. 2 b und in
§ 2 Ziff. 3 c AHB.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Fahrer
eines Kfz beim Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentlichen Wegen und
Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat.

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsnehmer, dem
Halter oder Eigentümer bestehen, wenn dieser das Vorliegen der Fahrerlaubnis
bei dem berechtigten Fahrer ohne Verschulden annehmen durfte oder wenn ein
unberechtigter Fahrer das Fahrzeug geführt hat.

6.2 Einschluß von Be- und Entladeschäden

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 6 b) AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus der Beschädigung von

Land- und Wasserfahrzeugen sowie Containern beim Be- und Entladen.

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn diese
entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch
Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- oder Entladens.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleibt gemäß § 4 Ziff. I 6 b) AHB die



Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern.

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 20 %, mindestens 100,-- DM,
selbst zu tragen.

6.3 Halter von Hunden, Pferden oder anderen Tieren

6.3.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AHB)
und der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers als Halter des im Versicherungsschein und seinen
Nachträgen beschriebenen Tieres.

6.3.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Tierhüters, sofern er
nicht gewerbsmäßig tätig ist.

6.3.3 Besondere Bedingung für Auslandsdeckung in der Hundehalter-
Haftpflichtversicherung bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis
zu einem Jahr.

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Deutscher Mark.

Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem
der DM-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist.

7 Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus
Gewässerschäden

- außer Anlagenrisiko gemäß § 22 Abs. 2 WHG, Abwässeranlagen- und
Einwirkungsrisiko gemäß § 22 Abs. 1 WHG und Gewässerschaden-Regreßrisiko -

§ 1

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von
Veränderungen
der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines
Gewässers
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der
Haftpflicht

a. als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und
aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe,

b. aus dem Einleiten und Einbringen von gewässerschädlichen Stoffen in
Gewässer oder aus einer Einwirkung auf ein Gewässer, durch die die
physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers
verändert wird (Einwirkungshaftung),

c. aus der Beförderung von gewässerschädlichen Stoffen in Fernleitungen,
sofern die Leitungen den Bereich eines Betriebsgeländes überschreiten oder
nicht lediglich Zubehör von Lagerbehältern sind,

d. aus der Herstellung, Lieferung, Montage, Instandhaltung und Wartung von
Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu
verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten.



(Versicherungsschutz für a), b) und c) wird ausschließlich durch besonderen
Vertrag gewährt, für d) durch Erweiterung der
BetriebshaftpflichtVersicherung).

§ 2

(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im
Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten
halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden
vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der
Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht
übersteigen, für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

(2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche
Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der
Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine
Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des
Versicherers.

§ 3

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen
oder Verfügungen herbeigeführt haben.

§ 4

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder
mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem
Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand
beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich
elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.


	Inhalt
	1 Vereine
	2 Kirchengemeinden
	3 Mitversichert ist
	4 Risikobegrenzungen
	weiter

	5 Außerdem gilt für
	5.1 Brand- und Explosionsschäden
	5.2 Reit- und Fahrvereine
	5.3 Gebirgs- und Verschönerungsvereine

	6 Bei Mitversicherung der nachstehend aufgeführten Risiken gilt für
	Beschädigung

	7 Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden

